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Mitteilung über die Verkürzung der Lehrzeit 
 

 

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin Herr/Frau   

  

Inhaber/Inhaberin bzw. gesetzlicher Vertreter der Firma    

 

und 

 

der Lehrling Herrn/Frau , geb. am , 

 

gesetzlich vertreten durch den Vater/die Mutter/den Vormund (nur bei 

Minderjährigen) 
 

 

vereinbaren, dass 

 

die Lehrzeit im Beruf  um  Monate verkürzt 

 

wird, damit der Lehrling zur Lehrabschlussprüfung antreten kann1. Die Lehrzeit endet somit am . 

 
Mitteilung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (EU-DSGVO) 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 

elektronischer Form, gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (EU-DSGVO) und dem Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003 in geltender 

Fassung), verarbeitet. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Die betroffene Person enthält auf 

Anfrage gemäß Artikel 15-21 EU-DSGVO Zugang zu Daten, Auszügen und Auskunft darüber und kann deren Berichtigung, Löschung, Anonymisierung 

oder Einschränkung der Verarbeitung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. Die erhobenen Daten werden für einen Zeitraum 

aufbewahrt, der die Erreichung der Zwecke, für die sie bearbeitet werden, nicht überschreitet (Artikel 5, DSGVO) oder gemäß den gesetzlichen Fristen. 

Das Antragsformular für die Ausübung Ihrer Rechte ist auf der folgenden Webseite verfügbar: http://www.provinz.bz.it/de/transparente-

verwaltung/zusaetzliche-infos.asp. Die komplette Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link: http://www.provinz.bz.it/bildung-

sprache/berufsbildung/zur-vertiefung/bestimmungen-gesetze.asp. 

 

 

 
   

Ort, Datum  Der Lehrling 

 
   

Der Arbeitgeber/Die Arbeitgeberin  Der/die Erziehungsberechtigte 
(nur bei Minderjährigen) 

 

 

 
1 Laut Artikel 2, Absatz 1, des Dekretes des Landeshauptmanns Nr. 15 vom 3. Juni 2013 „Verordnung über die Lehrabschlussprüfung“ können Lehrlinge 

nur dann zur Lehrabschlussprüfung antreten, wenn die betriebliche Lehrzeit vor der Prüfung bzw. im Prüfungsmonat endet und sie die Berufsschule 

erfolgreich abgeschlossen haben. 


